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Honorarermittlung 
 

Das Honorar wird NICHT auf Grundlage der Anrechenbaren Kosten nach der HOAI ermittelt, sondern ist 

pauschal gemäß der folgenden Tabelle anzubieten.  

 

Leistungsphasen Verkehrsanlagen (beauftragt) 

Leistungsphase 1  € 

Leistungsphase 2  € 

Leistungsphase 3  € 

Leistungsphase 4  € 

Leistungsphase 5  € 

Leistungsphase 6 € 

Nettosumme Verkehrsanlagen € 

Besondere Leistungen 

Bestandsvermessung inkl. Verkehrssicherung (LP1) € 

Leitungsbestandsplan (LP2) € 

Entwickeln eines Umleitungskonzepts (LP3) € 

Erarbeiten eines detaillierten Bauzeitenplan (LP5) € 

Erstellen der Schlussvermessung (LP8) € 

Summe besondere Leistungen € 

Zwischensumme Anlagen und besondere Leistungen € 

+ Nebenkosten nach § 14 HOAI € 

Nettosumme Honorar € 

- Nachlass € 

Nettosumme Honorar (abzgl. Nachlass) € 

+ zzgl. 19% MwSt.  € 

Gesamtsumme Honorar € 

 

 

Vergütungsansätze für weitere besondere Leistungen 

Weitere Besonderen Leistungen werden nach dem nachgewiesenen Zeitbedarf und auf Grundlage der 

nachfolgenden Stundensätze vergütet. In der Kalkulation der Stundensätze müssen die Allgemeinkosten 

sowie Wagnis und Gewinn berücksichtigt sein.: 

 

Geschäftsführer  ________ €/h 

Projektleiter  ________ €/h 

Ingenieur  ________ €/h 

Bauzeichner/Schreibkraft  ________ €/h 

Weitere Ausfertigung Planordner Papier  ________ €/Stück 
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